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Gefährdungsmeldung betreffend eines 
Kindes oder mehreren Kindern / Antrag 
auf Prüfung von Kindesschutzmassnah-
men 
 
 
Gemäss §46 des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch kann jede Person der Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn ein Kind hilfsbedürftig 
erscheint. Mitarbeitende des Kantons, der Gemeinden und privater Institutionen in den 
Bereichen Bildung, Betreuung und Pflege, die in Ausübung ihres Berufs von der Hilfsbe-
dürftigkeit eines Kindes Kenntnis erhalten, sind zur Meldung und Auskunft verpflichtet. 
 
Nach Eingang einer Gefährdungsmeldung klärt die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde die Situation und das Wohl des Kindes ab und verfügt allfällige Massnahmen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldung zu den Verfahrensakten gehört und damit 
grundsätzlich vom Akteneinsichtsrecht umfasst ist.  
 
 

Meldende / antragsstellende Person: 

Vor-/ Name  

Postadresse  PLZ/Ort  

Telefon  E-Mail  
    

Betroffenes Kind / Betroffene Kinder 

Vor-/Name  

Geb.-Datum  

Mutter  

Vater  

Postadresse  PLZ/Ort  

Telefon  Natel  
    

Ihre Beziehung/Verwandtschaftsgrad zum betroffenen Kind / zu den betroffenen Kin-
dern: 
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Was melden oder beantragen Sie? 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Wer lebt mit dem Kind zusammen? Wie lebt das Kind? 
 

 
 

 

Besucht das Kind / die Kinder die Schule, den Kindergarten oder eine Spielgruppe? 
Wo? 
 

 
 

 

Besucht das Kind / die Kinder irgendwelche Therapien? 
 

 

 
 

 

Kinderarzt / Kinderärztin: 
 
 

 

Ist bei der Abklärung durch die Behörde etwas Besonderes zu beachten? 
 
 

 
 

 

Einschätzung der Dringlichkeit der Abklärung: 
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Weiss die betroffene Familie von dieser Meldung? Wenn ja, wie hat sie reagiert? 
Wenn nein, warum nicht? 
 

 
 

 

Anmerkungen: 
 
 
 

 

  
 
 

Ort und Datum Unterschrift 

 
 
 
 
 
Für weitere Informationen: 
 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kriens-Schwarzenberg 
Stadtplatz 1, 6010 Kriens 
 
Telefon +41 41 329 63 91 
kesb@kriens.ch 
 
kriens.ch/kesb 
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